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Abstract: Inwieweit eine – qualitativ hochwertige – Bearbeitung von Rechtsdokumen-
ten einen Nutzen bringt, hängt stark von der Suchsituation ab. Bei der Suche 
über Normzitate ist ohne Bearbeitung kaum ein vernünftiges Ergebnis zu er-
reichen. Wird nach Stichworten gesucht, hängt es stark von den Zufälligkei-
ten der jeweiligen Suchstrategie ab, wie sehr die Indexsuche gegenüber einer 
reinen Volltextsuche von zusätzlichem Nutzen ist. Neben der gezielten Su-
che und dem damit verbundenen präziseren Suchergebnis bringt eine hoch-
wertige Bearbeitung einen weiteren, entscheidenden Zusatznutzen durch ei-
nen wesentlich geringeren Zeitbedarf für die Auswertung des Ergebnisses. 

1. Fragestellung 
Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, ob eine von Fachjuristen er-

stellte Indexierung von Rechtsdokumenten gegenüber einer Volltextsuche 
von Nutzen ist und zwar  

 
─ bei der Suche,  
─ bei der Auswertung des Ergebnisses. 

 
Diese Fragestellung ist in der juristischen Literatur in Österreich bis-

her kaum behandelt worden.1 Eine ausführliche Beschäftigung mit Infor-
________________ 
1 Zu Fragen der juristischen Suche allgemein siehe Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I3 
(2001) 13 und Kerschner, Wissenschaftliche Arbeitstechnik und –methodik für Juris-
ten4 (1997) 67 ff, 88 ff. In der Untersuchung von Mielke, Wie effektiv sind Recherchen 
in juristischen Informationssystemen? Ein Vergleich von juris mit QSearch, in: 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson (2001) 109 wurde 
das Boolsche Retrievalmodell von juris, der größten juristischen Datenbank in 
Deutschland mit einem statistischen Retrievalverfahren verglichen. Der Vergleich hat 
ergeben, dass die auf dem statistischen Retrievalmodell beruhende Datenbank eine hö-
here Wiedergewinnungsrate von relevanten Dokumenten erreicht. Diese Studie ist je-
doch mit der hier vorgenommenen Untersuchung nicht vergleichbar, weil juris bei wei-
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mationsretrieval, allerdings ohne Berücksichtigung der Besonderheiten 
der Rechtsdokumentation, findet man bei Salton in seinem grundlegenden 
Werk über Information Retrieval2 im Kapitel „Manuelles und automati-
sches Indexieren“. Dort wird ausgeführt, „dass der Einsatz ausgereifter 
Indexierungsverfahren prinzipiell nützlich ist, um relevante Dokumente 
nachzuweisen, irrelevante Dokumente zurückzuweisen und die potentielle 
Relevanz der gespeicherten Dokumente zu bestimmen. Wie groß der Nut-
zen wirklich ist, hängt von der Qualität, Präzision und Konsistenz der 
Indexierung ab. Indexierer müssen nicht nur das Indexierungsvokabular 
und die Indexierungsregeln kennen. Sie müssen auch über den Aufbau der 
Datenbank und Art der potentiellen Benutzerfragen Bescheid wissen. 
Ferner muss die Arbeitsweise der verschiedenen Indexierer und derjeni-
gen, die eine Suchanfrage stellen, weitgehend konsistent sein, damit ga-
rantiert ist, dass vergleichbare Dokumente auch von den gleichen Index-
einträgen nachgewiesen werden.“ 

Diese Präzisionskonsistenz über längere Zeit hinweg zu garantieren ist 
in der Praxis sehr schwierig. Schon aus diesem Grund meint Salton, dass 
die Vorteile streng kontrollierter Indexierungssprachen im Rahmen einer 
manuellen Indexierung rein theoretischer Natur seien. Ein unkontrolliertes 
natürlichsprachiges, quasi vollautomatisches Indexierungssystem besitze 
gegenüber der manuellen Indexierung mit kontrolliertem Vokabular 
grundlegende Vorteile. Weite Teile des Werkes sind dem Nachweis dieser 
These gewidmet. 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob diese, in den Achtzigerjah-
ren getroffene Aussage, nach mehr als 20 Jahren noch immer ihre Gültig-
keit hat und vor allem, ob diese Überlegungen überhaupt auf juristische 
Dokumente 1:1 angewendet werden können. Für die vorliegende Unter-
suchung wird die Fragestellung daher folgendermaßen modifiziert, dass 
sie nun lautet: Bringt eine Bearbeitung durch Fachleute bei juristischen 
Dokumenten dem Anwender einen zusätzlichen Nutzen? 

________________ 
tem die nicht über eine Bearbeitung durch Fachjuristen in der Intensität verfügt, wie 
die österreichische Rechts-Index-Datenbank RIDA, die im Kern ausschließlich aus Da-
ten besteht, die durch intellektuelle Bearbeitung erzeugt werden. Außerdem sind die 
von Mielke verglichenen statistischen Retrievalverfahren am Markt für einen Praxis-
einsatz zur Zeit nicht verfügbar. 
2 Salton/Mc Gill, Information Retrieval – Grundlegendes für Informations-
wissenschaftler (1987), 60 (63 ff). Die englische Originalfassung ist 1983 erschienen. 
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2. Begriff „Volltext“ 
Wie bei den meisten Überlegungen im Rahmen der Rechtsdokumenta-

tion ist zunächst von den verschiedenen Arten von Rechtstexten (Normen, 
Entscheidungen, juristische Literatur) auszugehen. Weiters spielt die Un-
terscheidung zwischen Originaltext und Volltext bei der juristischen Do-
kumentation eine große Rolle. Unter Originaltext wird die ungekürzte 
Fassung eines Dokuments (meist einer Gerichtsentscheidung) verstanden. 
Der Begriff „Volltext“ ist weiter und meint die vollständige Übernahme 
eines Dokuments aus der verwendeten Quelle, die ihrerseits häufig eine 
gekürzte und bearbeitete Fassung des Originaltextes enthält (zB Entschei-
dungsteil einer juristischen Fachzeitschrift). 

Im Rahmen der konventionellen und elektronischen Rechtsdokumen-
tation werden vor allem die Originaltexte der Gerichte meist intellektuell 
bearbeitet: bei einer Publikation in Fachzeitschriften erfolgt eine Aus-
wahl, eine (teilweise starke) Kürzung und eine Aufbereitung in Form von 
Leitsätzen und Anführung der zitierten Normen durch die Redaktion. Im 
Folgenden werden nun die drei Arten von Rechtstexten genauer auf den 
Grad ihrer Bearbeitung hin untersucht. 

2.1. Normtexte 
Normtexte müssen bei ihrer Dokumentation im Originaltext vorhan-

den sein, denn nur dieser Text ist der kundgemachte und damit verbindli-
che Normtext. Normtexte zeichnen sich weiters dadurch aus, dass sie sehr 
stark strukturiert bzw untergliedert sind, nämlich in Paragraphen, Absät-
ze, Ziffern etc. Außerdem sind die Einzeldokumente – zumindest in der 
Regel – relativ überschaubar in ihrer Größe. 

Ist nun eine Vergabe von Schlagworten für die Suche und Auswertung 
von Normtexten sinnvoll? Auf Grund der Struktur der Normtexte ist ein 
bearbeiteter Index dann nicht sinnvoll, wenn der Gesetzgeber selbst eine 
durchgängige Terminologie verwendet und den wichtigsten Inhalt der 
einzelnen Paragraphen in den Überschriften zusammenfasst, wie dies bei 
moderneren Gesetzen die Regel ist.3 Dennoch können in Einzelfällen 

________________ 
3 In diesem Sinne im Ergebnis auch Souhrada, SOZDOK NEU – Dokumentation des 
Sozialversicherungsrechts im Internet, in: Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hg), Auf 
dem Weg zur ePerson (2001) 131 (137 f). Er bezeichnet die Schlagwortvergabe zwar 
zunächst als arbeitsaufwändiges Relikt aus einer Zeit, in der die Volltextsuche tech-
nisch noch nicht ausgereift war, meint aber weiters, dass die Schlagwortvergabe dann 
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Suchschwierigkeiten auftauchen, zB dann, wenn im Titel des Gesetzes ein 
Bindestrich verwendet wird. Dies muss dem Suchenden bekannt sein, 
sonst scheitert bereits die einfachste Form der Normensuche, nämlich die 
Suche nach dem Titel eines Gesetzes. 

2.2. Juristische Literatur 
Wie sieht nun dieselbe Fragestellung im Bereich der juristischen Lite-

ratur aus? Zunächst gibt es einige Kategorien von Literatur, die elektro-
nisch gar nicht oder nicht immer im Originaltext verfügbar sind. Dabei ist 
vor allem an juristische Bücher wie Monographien und Sammelbände und 
Festschriften zu denken, die zumindest zur Zeit in keiner Datenbank e-
lektronisch gespeichert sind. Dasselbe gilt für eine kleine Anzahl von ju-
ristischen Fachzeitschriften.4 Wenn das Original nicht elektronisch ver-
fügbar ist, ist eine bibliographische Datenbank mit einer möglichst aus-
führlichen Indexierung die einzige Suchmöglichkeit. 

Wirft man einen Blick auf die Aufsatzliteratur, fällt auf, dass diese 
Dokumente sehr häufig nach einem bestimmten Schema intellektuell auf-
bereitet sind: Häufig wird eine Kurzfassung des Aufsatzes erstellt („Abs-
tract“), teilweise werden die wichtigsten zitierten Normen vorangestellt 
und es werden Deskriptoren angegeben. Dies ist nicht immer der Fall, er-
leichtert aber dem Leser, der unter Zeitdruck steht, das rasche Erfassen 
des wesentlichen Inhalts eines Aufsatzes. 

2.3. Entscheidungen 
Entscheidungen sind im Originaltext, so wie sie von den Gerichten an 

die Parteien ausgefertigt werden, lange, völlig unstrukturierte Texte. Sie 
können teilweise eine beträchtliche Länge erreichen, in bestimmten Fällen 
sogar weit über 100 Seiten lang sein. Wie verfährt nun das juristische 
Publikationswesen mit diesen Originaltexten?  

Bis zur Einführung der elektronischen Dokumentation wurden die O-
riginaltexte so gut wie nie in voller Länge publiziert. Offenbar war man 
sich klar darüber, dass diese völlig unaufbereiteten Texte dem Publikum 
nicht zumutbar sind, weil sie einen enormen Leseaufwand erfordern. Au-
ßerdem ist der Platz in gedruckten Medien begrenzt. Nach Einführung der 
________________ 
eingesetzt werden soll, wenn der Sprachgebrauch vom Gesetzestext abweicht und die 
Benützer sich sonst unerwarteten Ergebnissen gegenübersähen. 
4 Die meisten juristischen Fachzeitschriften sind in der RDB im Volltext enthalten. 
Nicht in der RDB enthalten sind zB ÖGZ, JUS-extra, RPA und ZUV. 
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ersten Rechtsdatenbanken hat sich – zweifellos auch durch das Vorhan-
densein praktisch unbegrenzten Speicherplatzes – die Situation geändert. 
Wie sieht sie nun im Einzelnen aus: 

RIS5: das Rechtsinformationssystem des Bundes enthält die Entschei-
dungen der Höchstgerichte und bestimmter Behörden im Originaltext. Es 
fällt aber auf, dass alle Gerichte bei zahlreichen Entscheidungen kurze 
Exzerpte in Form sog „Rechtssätze“ erstellen, teilweise mehrere Rechts-
sätze pro Originaltext und diese für die Normensuche mit den entspre-
chenden Suchbegriffen versehen. Die Originaltexte selbst aber werden in 
der Teildatenbank „Judiktur Justiz“ überhaupt nicht bearbeitet, was dazu 
führt, dass eine Normensuche nur in Form der normalen Textsuche 
durchgeführt werden kann, was in den meisten Fällen kein sinnvolles Er-
gebnis bringt. Anders ist die Situation bei VwGH und VfGH. In beiden 
Datenbanken werden den Entscheidungen und den Rechtssätzen normier-
te Normenzitate für eine Normensuche voran gestellt. Außerdem enthal-
ten die Entscheidungen der beiden genannten Gerichte eine Indexqualifi-
zierung nach dem Index des Bundesrechts, sodass eine Einschränkung auf 
gewisse Rechtsbereiche (zB Baurecht, Raumordnung) ebenfalls möglich 
ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang weiters, dass der OGH, wenn 
er sich selbst mit der RIS-Fundstelle zitiert, so gut wie immer die Num-
mer des Rechtssatzes, aber nicht den Originaltext zitiert. 

RDB6 und Printmedien: RDB und Printmedien enthalten die Entschei-
dungen in der Form, wie sie in Zeitschriften und Entscheidungssammlun-
gen publiziert werden. Dies bedeutet zunächst, dass eine Auswahl der 
publizierten Entscheidungen getroffen wurde. Diese Auswahl erfolgt von 
der Redaktion unter den Gesichtspunkten der jeweiligen Zeitschrift (zB 
Medizinrecht, Wirtschaftsrecht oder Steuerecht). Weiters werden die Ent-
scheidungen in der Regel stark bis sehr stark gekürzt, es werden normierte 
Normenzitate vorangestellt und es werden Leitsätze gebildet. 

RIDA7: RIDA enthält in der Version plus II die Originaltexte der Ent-
scheidungen von OGH, VwGH und VfGH (Kurzfassung), wie sie auch 
im RIS publiziert werden und die Volltexte der Entscheidungen aus den 
Amtlichen Sammlungen (SZ, VwSlg A und VwSlg F). Der wesentliche 
Teil von RIDA besteht aber aus einem bearbeitetem Suchindex, der zu je-
der publizierten Entscheidung neben den Stammdaten (Gericht, Datum, 

________________ 
5 Vgl dazu Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I (FN 1) 26; www.ris.bka.gv.at. 
6 Vgl dazu Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I (FN 1) 40; www.rdb.at. 
7 Vgl dazu Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I (FN 1) 44; www.rida.at. 
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Geschäftszahl) normierte Normenzitate, Suchworte, Leitsätze und eine 
Zusammenfassung der Literaturfundstellen bietet. 

3. Mengengerüst 
Der Überblick über die wichtigsten Rechtsdatenbanken zeigt, dass nur 

wenige Entscheidungen völlig unbearbeitet im Originaltext in der Rechts-
dokumentation vorhanden sind (nämlich die OGH-Entscheidungen in der 
RIS-Teildatenbank „Judikatur Justiz“). Es stellt sich nun die Frage, ob 
dies deshalb der Fall ist, weil es immer so gemacht wurde, oder ob eine 
Bearbeitung wirklich einen zusätzlichen Nutzen mit sich bringt. Zunächst 
muss zur Verdeutlichung das Mengengerüst betrachtet werden. Es ist 
weithin wenig bekannt, mit wie vielen Dokumenten es die juristische 
Rechtsdokumentation eigentlich zu tun hat. Dazu einige Zahlen:  

Die RIS-Teildatenbank „Judikatur Justiz“ besteht derzeit aus etwa 
68.000 Originaltexten. OGH und VwGH erlassen im Jahr etwa 3.500 bis 
4.000 Entscheidungen und Beschlüsse, der VfGH ca 2.500, sodass insge-
samt mit einem Gesamtzuwachs von etwa 10.000 Entscheidungen der 
Höchstgerichte im Jahr zu rechnen ist. An Fachliteratur werden mindes-
tens 2.500 neue Aufsätze pro Jahr publiziert, dazu kommen noch ca 500 
juristische Fachbücher, die in den verschiedenen Fachverlage erscheinen. 
Insgesamt ergibt sich daraus ein Publikationsvolumen von mindestens 
12.000 Dokumenten im Jahr, das es zu bewältigen gilt! 

Der Dokumentenpool, der bei der Abfrage durchsucht wird, beträgt im 
RIS ca 160.000 Entscheidungen (Originalentscheidungen), wenn man 
OGH, VwGH und VfGH zusammenzählt, über 100.000 Indexdokumente 
bei RIDA und über 1,000.000 Dokumente in der RDB. Die extrem hohe 
Dokumentenanzahl der RDB kommt allerdings dadurch zustande, dass 
dort alle Mehrfachpublikationen extra gespeichert werden und die Leit-
sätze der Indices „Hohenecker“ und „Neuer/Zechmeister“ ab dem Jahr 
1946 einzeln abgespeichert sind (die Indexdokumente allein ergeben über 
600.000 Dokumente). 

4. Bearbeitung für RIDA 
Für den RIDA-Index werden Judikatur und Literatur intensiv bearbei-

tet und zwar in folgender Form: 
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Abbildung 1: RIDA-Kurzanzeige 

 

 
Abbildung 2: RIDA-Indexdokument 

 
Im Folgenden wird nun anhand von drei zufällig gewählten Suchbei-

spielen der Frage nachgegangen, ob die Arbeit, die in diese Bearbeitung 
gesteckt wird, für den Anwender von Nutzen ist, oder ob mit der Voll-
textsuche in den unbearbeiteten Originaldokumenten ebenso das Auslan-
gen gefunden werden kann. Alle Beispiele wurden mit RIDA recher-
chiert, weil in der Version RIDA plus II neben der Indexsuche mit den 
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gleichen Suchbegriffen zusätzlich auch in den Originaltexten der 
höchstgerichlichen Entscheidungen recherchiert werden kann. Damit ist 
ein Vergleich der beiden Suchvarianten recht einfach möglich. Wegen 
dieser Kombination der Suchmethoden, die die Volltextsuche wahlweise 
zur Indexsuche dazu schaltet, beinhalten die Zahlen der Volltextsuche das 
kumulierte Suchergebnis beider Suchmethoden (Stand: April 2002). 

5. Suchbeispiele 

5.1. Suchbeispiel 1 
Suchbeispiel 1 besteht darin, dass nach Judikatur und Literatur zur 

Frage der Haftung bei Verlinkung auf eine andere Homepage gesucht 
werden soll. Eine mögliche Suchstrategie in diesem Suchbeispiel8 besteht 
darin, die Begriffe aus dem Sachverhalt zu verwenden: Homepage, Links 
und Haftung.  

Variante 1 kombiniert den Suchbegriff „Links“ mit dem Suchbegriff 
„Haftung“, verbunden durch eine UND-Verknüpfung. Das Ergebnis be-
trägt: 

Indexsuche: 13 Treffer, Volltextsuche dazu: 908 Treffer. 
In diesem Fall sind die Suchbegriffe für die Volltextsuche ungünstig, 

insbesondere der Begriff „Links“, weil dieses Wort in der deutschen 
Sprache eine völlig andere Bedeutung hat und daher auch zu oft in ande-
rem Zusammenhang vorkommt. „Haftung“ ist ebenfalls ein Begriff, der in 
Rechtsdatenbanken sehr häufig zu finden ist. Bei der Durchsicht des Er-
gebnisses zeigt sich, dass auch bei der Indexsuche einige nicht relevante 
Dokumente enthalten sind. 

Variante 2 kombiniert die Suchbegriffe „Homepage“ UND „Link“, 
mit folgendem Ergebnis:  

Indexsuche: 2 Treffer, davon keine Judikatur, Volltextsuche dazu: 13 
Treffer. 

Die Durchsicht des Ergebnisses zeigt, dass offenbar der Begriff „Ho-
mepage“ von der RIDA-Redaktion nicht als Schlagwort vergeben worden 
ist. Die Volltextsuche bringt ein verwertbares Ergebnis, das aber einige 
wesentliche Entscheidungen nicht enthält, dafür aber etliche irrelevante 
Treffer. 

Variante 3: Suchbegriffe „Website“ UND „Link“: 
Indexsuche: 6 Treffer, Volltextsuche dazu: 15 Treffer.  

________________ 
8 Zur Erstellung eine Suchstrategie vgl Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I (FN 1) 61. 
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Dieses Suchergebnis erweist sich nach der Auswertung als ein 
brauchbares Suchergebnis. Im Ergebnis der Volltextsuche ist auch (noch) 
unveröffentlichte, jüngste Judikatur enthalten. Eine genaue Analyse zeigt 
weiters, wie sehr Suchergebnisse in Rechtsdatenbanken von Zufälligkei-
ten und von Schreibweisen abhängig sind: in der Entscheidung 4 Ob 
166/00s kommt das Wort „link“ nämlich nur in folgender Schreibweise 
vor: („link“). Dies bedeutet, dass das Wort „link“, das im Originaltext in 
Klammern und Anführungszeichen gesetzt ist, nur bei aktivierter Rechts- 
und Linkstrunkierung gefunden werden kann. 

Variante 4: Suche nach dem Suchbegriff „Linkhaftung“:  
Indexsuche: 14 Treffer, Volltextsuche dazu: ebenfalls 14 Treffer.  
Diese Suchstrategie zeigt die Vorteile der Verschlagwortung. Wenn 

sich ein Suchbegriff in der juristischen Literatur etabliert hat, wie im kon-
kreten Fall der Begriff „Linkhaftung“, kann dieser von den Redakteuren 
vergeben werden und zu einer treffsicheren Suchstrategie führen. Die da-
zu geschaltete Volltextsuche bringt keine Änderung des Ergebnisses, weil 
der Begriff im Wortlaut der Originalerkenntnisse selbst nicht vorkommt. 
Das bedeutet, dass eine Suche nach dem Suchbegriff „Linkhaftung“ in 
RIS-Justiz keinen Treffer ergibt! 

Resümee: Bei diesem Suchbeispiel zeigt sich, dass die Vor- bzw 
Nachteile von Index- und Volltextsuche sehr stark von den Zufälligkeiten 
der gewählten Suchstrategie abhängen. 

5.2. Suchbeispiel 2 
Sachverhalt: Ihre Klientin hat ihr Reihenhaus mittels „Übergabs-

vertrag“ an ihre beiden Enkelkinder übergeben. Sie möchte damit errei-
chen, dass das Reihenhaus auf keinen Fall an ihre beiden (aus ihrer Sicht 
missratenen) Söhne vererbt wird. Wie ist die Rechtslage?  

Für eine vernünftige Sucherstrategie ist zu fragen, worum es in dieser 
Fallkonstellation rechtlich geht: nämlich um die Frage, wie sich eine 
„Schenkung“ auf den „Pflichtteil“ auswirkt.  

Suchvariante 1: Suche nach „Pflichtteil“ UND „Schenkung“ ergibt 
schon bei der Indexsuche 75 Treffer. Da bei diesem Ergebnis eine Aus-
wertung mit vernünftigem Zeitaufwand kaum möglich ist, muss die Such-
strategie weiter eingeschränkt werden. Die Suche erfolgt nun nach 
„Pflichtteil“ UND „Schenkung“ UND „Enkel“ (Variante 2) mit folgen-
dem Ergebnis:  

Indexsuche: 1 Treffer, Volltextsuche dazu: 49 Treffer. 
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Die Auswertung ergibt, dass der eine Treffer in der Indexsuche die 
gewünschte Antwort zur Frage enthält. Mit der dazu geschalteten Voll-
textsuche müssen insgesamt 49 Treffer in Originaldokumenten zeitauf-
wändig ausgewertet werden. Diese Auswertung ist unter einer halben 
Stunde nicht zu bewältigen und bringt zumindest in diesem Fall keine 
weiteren für die Fragestellung relevanten Dokumente. 

5.3. Suchbeispiel 3 
Suche nach der VwGH-Entscheidung, die die Frage des Tatorts bei 

Nichtnachkommen einer Lenkerauskunft geklärt hat. Verwendet werden 
die Suchbegriffe: „Lenkerauskunft“ ODER „§ 103 Abs 2 KFG“ UND 
„Tatort“. 

Indexsuche: 13 Dokumente, Volltextsuche dazu: 70 Dokumente. 
Die gesuchte Entscheidung ist im Ergebnis der RIDA-Indexsuche, 

sortiert nach Anzahl der Fundstellen, rasch zu finden. Bei der Auswertung 
der Ergebnisse der reinen Volltextsuche (abzüglich der über den Index ge-
fundenen Dokumente) fällt auf, dass das relevante Dokument, nämlich die 
Entscheidung des verstärkten Senates des VwGH vom 31.1.1996, 
93/03/0156, im Ergebnis nicht vorkommt. Eine Analyse der Originaltexte 
zeigt, dass der VwGH ausgerechnet in diesem Erkenntnis das Wort „Len-
kerauskunft“ nicht verwendet hat. Die Entscheidung ist mit diesem Such-
begriff daher nur in den bearbeiteten Rechtsdatenbanken, nämlich RIDA 
und RDB, auffindbar.  

6. Ergebnis 
Als Ergebnis der Gegenüberstellung von Indexsuche und Volltextsu-

che kann festgehalten werden: 
 

─ Bei der Recherche in Rechtsdokumenten ist eine Differenzierung 
nach Art der Rechtstexte vorzunehmen. Für eine Suche nach Norm-
texten steht der Aufwand einer Bearbeitung meist in keiner Relation 
zum Ergebnis, bei Aufsätzen und vor allem bei Entscheidungen sieht 
die Situation jedoch anders aus.  

─ Eine Suche nach Literatur und Judikatur über Normzitate ist nur bei 
einer qualitativen juristischer Bearbeitung sinnvoll möglich, die die 
Normzitate als eigene Suchbegriffe zur Verfügung stellt.  

─ Bei der Suche mit Stichworten hängt es sehr von der gewählten 
Suchstrategie und vom jeweiligen Fall ab, wie sehr die Indexsuche 
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einen Vorteil bringt. Dies ist umso mehr der Fall, wenn zur Um-
schreibung eines konkreten Sachgebietes ein eindeutiger juristischer 
Fachbegriff existiert. Wenn nach Begriffen aus dem Sachverhalt ge-
sucht werden soll, ist die Volltextsuche im Vorteil, mit der außerdem 
auch aktuelle, noch nicht publizierte Texte gefunden werden können. 
Die Indexsuche wiederum bringt den Vorteil, dass die Dokumente, in 
denen mehrere Suchbegriffe ohne inhaltlichen Zusammenhang vor-
kommen, im Suchergebnis erst gar nicht aufscheinen. 

─ Einen weiteren, entscheidenden Vorteil bringt die Bearbeitung beim 
Zeitbedarf für die Auswertung des Ergebnisses. Bei einer Indexsuche 
ist das Ergebnis, das durchzusehen ist, in der Regel wesentlich kleiner 
als bei einer Volltextsuche und enthält weniger irrelevante Funde. 
Weiters erleichtern Leitsätze und Deskriptoren die Entscheidung, ob 
es sich um ein für das jeweilige Problem relevantes Dokument han-
delt, ganz entscheidend. 

 
Dieses Ergebnis, das hier aus drei Beispielen abgeleitet wird, deckt 

sich auch mit der praktischen Erfahrung aus mehr als 15 Jahren Recher-
chen in verschiedenen Rechtsdatenbanken.  



 


